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Regeln für 
den Lärm 

TT: Wie kann es sein, dass in Nach-
bargemeinden unterschiedliche Re-
gelungen bei Lärm gelten? 
Kroker: Im Landes-Polizeigesetz 
findet sich eine Ermächtigung für 
Gemeinden, durch Gemeindever-
ordnung zeitliche und örtliche Be-
schränkungen zur Eindämmung von 
Lärmbelästigungen vorzusehen. Der 
Gesetzgeber nimmt an, dass die ein-
zelnen Gemeinden am besten ab-
schätzen können, welcher Lärm zu 
welchen Tageszeiten und an wel-
chen Orten ihren Gemeindebürgern 
noch zugemutet werden kann. 
 
TT: Und wenn in meiner Gemeinde 
keine derartige ortspolizeiliche Ver-
ordnung besteht? 
Kroker: In diesem Fall gilt die all-
gemeine Regelung des Landes-
Polizeigesetzes, wonach es verboten 
ist, ungebührlicherweise störenden 
Lärm zu erregen. Das Gesetz nennt 
auch Beispiele, etwa laufende Au-
tomotoren bei stehendem Fahrzeug 
oder das Hupen. Die Frage, zu wel-
chen Tageszeiten solcher Lärm nicht 
mehr geduldet werden muss, wird 
dann danach gelöst, wann er als 
„ungebührlicherweise störend“ be-
trachtet werden muss. 
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